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(5) Die Betriebserlaubnis bleibt, wenn sie nicht aus
drücklich entzogen wird, bis zur endgültigen Außer
betriebsetzung des Fahrzeuges wirksam, solange nicht 
die Teile des Fahrzeuges verändert werden, deren Be
schaffenheit vorgeschrieben ist oder deren Betrieb eine 
Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verursachen 
kann. Nach solchen Veränderungen hat der Eigentümer 
oder Halter des Fahrzeuges eine erneute Betriebs
erlaubnis bei der zuständigen Zulassungsstelle durch den 
Kraftfahrzeugsachverständigen zu beantragen. Das ist 
nicht erforderlich, wenn für die ein- oder ausgebauten 
Teile einzeln eine besondere Betriebserlaubnis erteilt 
ist, deren Wirksamkeit nicht von einer Abnahme gemäß 
§ 36 abhängt.

(6) Die Zulassung des Fahrzeuges zum Verkehr auf 
öffentlichen Straßen wird ungültig, wenn die Betriebs
erlaubnis aufgehoben wird.

§ 34
Allgemeine Betriebserlaubnis für Typen

(1) Für reihenweise gefertigte Fahrzeuge kann die Be
triebserlaubnis dem Hersteller nach einer auf seine 
Kosten vorgenommenen Prüfung allgemein durch den 
Typschein erteilt werden. Bei Herstellung eines Fahr- 
zeugtypes durch mehrere Beteiligte kann der Typschein 
diesen gemeinsam erteilt werden. Für im Ausland her
gestellte Fahrzeuge kann die allgemeine Betriebserlaub
nis dem Importeur erteilt werden.

(2) Der Antrag auf Erteilung der allgemeinen Be
triebserlaubnis ist an die Kraftfahrzeugtechnische An
stalt zu richten. Die Kraftfahrzeugtechnische Anstalt 
bestimmt, welche Unterlagen dem Antrag beizufügen 
sind.

(3) Der Inhaber eines Typscheines für Fahrzeuge hat 
für jedes dem Typ entsprechende Fahrzeug einen Kraft
fahrzeug- oder Kraftfahrzeuganhängerbrief auszufüllen. 
In dem Brief sind die Angaben über das Fahrzeug vom 
Inhaber des Typscheines einzutragen. Die Richtigkeit, 
der Angaben über die Beschaffenheit des Fahrzeuges 
und über dessen Übereinstimmung mit dem genehmig
ten Typ hat der für die Ausfüllung des Briefes Verant
wortliche zu bescheinigen. Die Übertragung in den 
Kraftfahrzeug- oder -anhängerbrief hat mit Ausnahme 
der Angaben über das Baujahr, der Fahrgestellnummer, 
der Motornummer und der Farbe des Fahrzeuges ohne 
Streichung und Zusätze zu erfolgen.

(4) Werden für einen Typ Ausnahmen von den Be
stimmungen über den Bau und den Betrieb oder von 
der Verordnung vom 4. Oktober 1956 über das Ver
halten im Straßenverkehr (Straßenverkehrs-Ordnung 
— StVO —) (GBl. I S. 1239) genehmigt, so sind die 
Bedingungen oder Ausnahmen im Typschein einzu
tragen.

(5) Drei Jahre nach der Ausstellung des Typscheines 
erlöschen die auf ihm beruhenden Befugnisse des In
habers. Sofern eine Verlängerung des Typscheines nicht 
beantragt wird, hat der Typscheininhaber mit Ablaut 
der Gültigkeitsdauer den Typschein der Kraftfahrzeug
technischen Anstalt zurückzugeben. Eine Rückgabe hat 
auch zu erfolgen, wenn die Fabrikation des Fahrzeuges 
eingestellt ist.

(6) Stellen sich in der Fabrikation oder während des 
Betriebes bei Fahrzeugen eines Types wesentliche 
Mängel heraus, die die Verkehrs- oder Betriebssicher
heit beeinträchtigen können, kann der Typschein vor 
Ablauf der normalen Gültigkeitsdauer entzogen wer
den. Die Kraftfahrzeugtechnische Anstalt ist jederzeit

befugt, durch Beauftragte die Ausübung der durch den 
Typschein verliehenen Befugnisse beim Hersteller oder 
Importeur nachzuprüfen.

§ 35
Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge

(1) Gehört ein Fahrzeug nicht zu einem genehmigten 
Fahrzeugtyp gemäß § 34, so hat der Hersteller die Be
triebserlaubnis und die Ausstellung eines Fahrzeug
briefes bei der für seinen Wohnsitz zuständigen Zu
lassungsstelle zu beantragen.

(2) In dem Fahrzeugbrief hat der Kraftfahrzeugsach
verständige der Deutschen Volkspolizei die Beschrei
bung des Fahrzeuges (technisches Gutachten) einzu
tragen und zu bescheinigen, daß das Fahrzeug richtig 
beschrieben ist und den geltenden Bestimmungen über 
den Bau und den Betrieb entspricht.

(3) Liegen Zweifel vor, ob für Fahrzeuge gemäß § 34 
oder gemäß § 35 die Betriebserlaubnis zu erteilen ist, 
entscheidet die Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei.

§ 36
Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile

(1) Die Betriebserlaubnis kann auch für einzelne Teile 
von Fahrzeugen erteilt werden, wenn der Teil eine 
technische Einheit bildet, die im Erlaubnisverfahren 
selbständig behandelt werden kann. Die Erlaubnis ist 
gegebenenfalls dahin zu beschränken, daß der Teil nur 
an Fahrzeugen bestimmter Art und nur bei einer 
bestimmten Art des Ein- oder Anbaues verwendet 
werden darf. Die Wirksamkeit der Betriebserlaubnis 
kann von der Abnahme des Ein- oder Anbaues durch 
den Kraftfahrzeugsachverständigen der Deutschen 
Volkspolizei abhängig gemacht werden.

(2) Für das Verfahren gelten die Bestimmungen über 
die Erteilung der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge ent
sprechend. Bei reihenweise gefertigten Teilen ist ent
sprechend § 34 zu verfahren. Die Betriebserlaubnis für 
licht- und meßtechnische Einrichtungen an Fahrzeugen 
wird durch das Deutsche Amt für Maß und Gewicht 
erteilt.

(3) Der Inhaber eines Typscheines für Fahrzeugteile 
hat das ihm vorgeschriebene Typzeichen auf jedem 
dem Typ entsprechenden Teil anzubringen und da
durch dessen Übereinstimmung mit dem genehmigten 
Typ zu bestätigen. Findet eine technische Abnahme 
statt, so hat der Kraftfahrzeugsachverständige der 
Deutschen Volkspolizei im Fahrzeugbrief die betreffen
den Teile unter Angabe ihrer Typzeichen einzutragen. 
Für Fahrzeugteile, die nicht zu einem genehmigten 
Typ gehören, ist gemäß § 35 zu verfahren. Wird die 
Betriebserlaubnis erteilt, ist das Gutachten des Kraft
fahrzeugsachverständigen der Deutschen Volkspolizei 
in dem Fahrzeugbrief einzutragen, wenn der Teil an 
einem bestimmten Fahrzeug an- oder eingebaut wird.

(4) Die nachstehend aufgeführten Einrichtungen 
müssen in einer nach den Absätzen 1 und 2 genehmig
ten Bauart ausgeführt sein:

1. Verschlußringsicherungen an Fahrzeugfelgen ge
mäß § 41 Abs. 2,

2. Gleitschutzketten gemäß § 42,
3. Windschutzscheiben gemäß § 45 Abs. 1 und andere 

Scheiben aus Sicherheitsglas,
4. Scheibenwischer gemäß § 45 Abs. 2,
5. Auflaufbremsen gemäß § 46 Abs. 8,
6. Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, 

wie Anhängerkupplungen und Anhängerzuggabeln 
gemäß § 49 Absätze 1 und 2,


